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  Sachkundenachweis zum berufs- oder gewerbsmäßig ausgeübten regelmäßigen Betäuben oder Töten von Wirbeltieren beantragen
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      Landkreis Uelzen - Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
      
    

  	
    
        
        
            
        
        Bitte wählen Sie Ihren Wohnort aus, damit die für Sie zuständige Behörde angezeigt werden kann!
        
           -- Bitte Wohnort wählen --
Landkreis Uelzen
Landkreis Uelzen


        
    



  
    Postanschrift:

    Albrecht-Thaer-Straße 101

    29525 Uelzen
    
    
     


  
    0581 82 - 736


    0581 82 - 748
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  Leistungsbeschreibung

  
  Wenn Sie berufs- oder gewerbsmäßig regelmäßig Tiere betreuen, ruhigstellen, betäuben, schlachten oder töten, müssen Sie über die hierfür notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten (Sachkunde) verfügen.


Den erforderlichen Sachkundenachweis können Sie bei zuständigen Behörde beantragen. Dafür müssen Sie die Sachkunde im Rahmen einer erfolgreichen Prüfung oder einer als gleichwertig anerkannten Qualifikation nachweisen. 


Im Sachkundenachweis wird aufgeführt, für welche Tätigkeiten, für welche Tierarten und für welche Art von Geräten dieser gilt.


Der Sachkundenachweis ist unbefristet gültig. Er kann allerdings entzogen werden, wenn Sie gegen Auflagen der Verordnung verstoßen haben und Tatsachen darauf hinweisen, dass dies auch zukünftig so sein wird.

  





  Teaser

  
  Die Tötung und damit zusammenhängende Tätigkeiten dürfen nur von Personen durchgeführt werden, die über die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten (Sachkunde) verfügen.


  





  Verfahrensablauf

  
  	Laden Sie das Antragsformular herunter und drucken Sie es aus. Füllen Sie das Formular anschließend vollständig aus und fügen Sie die erforderlichen Nachweise hinzu. Reichen Sie die Antragsunterlagen bei Ihrer zuständigen Behörde ein. 
	Die zuständige Behörde prüft Ihren Antrag und erstellt einen Sachkundenachweis für die Tierkategorien sowie Betäubungs- und Tötungsverfahren, für die Sie Ihre Sachkunde nachweisen konnten. 
	Abschließend erhalten Sie per Post Ihren Sachkundenachweis oder gegebenenfalls Informationen über die Ablehnung Ihres Antrags.
	Sollten sich Änderungen an Ihren Angaben ergeben, teilen Sie diese Änderungen Ihrer zuständigen Behörde mit.


  





  An wen muss ich mich wenden?

  
  Die Zuständigkeit liegt beim Landkreis, der kreisfreien Stadt, der Region Hannover und dem Zweckverband Veterinäramt Jade-Weser. 


Dieses Verfahren kann auch über einen "Einheitlichen Ansprechpartner" abgewickelt werden. Bei dem "Einheitlichen Ansprechpartner" handelt es sich um ein besonderes Serviceangebot der Kommunen und des Landes für Dienstleistungserbringer.
Allgemeine Zuständigkeitsverordnung für die Gemeinden und Landkreise zur Ausführung von Bundesrecht (AllgZustVO-Kom)
Finden Sie hier Ihren Einheitlichen Ansprechpartner

  





  Voraussetzungen

  
  	Sie haben bei der zuständigen Stelle die theoretische und praktische Prüfung bezogen auf die im Antrag angegebenen Tierkategorien sowie Betäubungs- und Tötungsverfahren erfolgreich abgelegt.
	Sie verfügen über eine gleichwertige Qualifikation.
	Darüber hinaus dürfen Sie in den letzten drei Jahren keine Verstöße gegen das Tierschutzrecht begangen haben.

	 

Überblick über die aktuell gleichwertigen Qualifikationen - openagrar.de

  





  Welche Unterlagen werden benötigt?

  
  Es werden keine Unterlagen benötigt.


  





  Welche Gebühren fallen an?

  
  Es fallen Gebühren nach der Anlage zu §1 der Gebührenordnung für die Verwaltung im Bereich des Verbraucherschutzes und des Veterinärwesens (GOVV) entsprechend Ziffer V1.4.1 an.

Gebührenordnung für die Verwaltung im Bereich des Verbraucherschutzes und des Veterinärwesens (GOVV)

  





  Welche Fristen muss ich beachten?

  
  Es müssen keine Fristen beachtet werden.

  





  Rechtsgrundlage

  
  § 4 TierSchG
§ 4 Tierschutz-Schlachtverordnung (TierSchlV)
Verordnung (EG) Nr. 1099/2009, Art. 7 , Art 21

  





  Was sollte ich noch wissen?

  
  Weiterführende Informationen zur Schlachtung und Tötung von Tieren - LAVES
Liste der kommunalen Veterinärämter - Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

  





  Fachlich freigegeben durch

  
  Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
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            Wichtige Informationen zum Thema
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                    Öffnungszeiten

                    	
Mo., Die. und Do. : 8.00 - 16.00 Uhr 
Mi. und Fr. : 8.00 - 12.00 Uhr



                



            

                	
                        Mitarbeiter

                        	
                                
	
	 Frau A. Bruch

	Verwaltung

	Abteilung: Sachbearbeitung Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten

	
	Raum: 0/147

	
	
      Telefon
0581 82-733


 

      Kontakt aufnehmen

	

	

	
		Zuständig für:

		Antrag auf Zulassung als Transportunternehmen gemäß EU-Tierschutztransportverordnung, Erlaubnis zur gewerbsmäßigen Bekämpfung von Wirbeltieren als Schädlinge Erteilung, Erlaubnis zur Zucht, Haltung und zum Handel mit Tieren Erteilung für Hunde, Gewerbsmäßige Haltung, Zucht, Schaustellung, Nutzung oder Handel von Tieren: Erlaubnis, Haltung gefährlicher Hunde Erlaubnis, Sachkundenachweis zum berufs- oder gewerbsmäßig ausgeübten regelmäßigen Betäuben oder Töten von Wirbeltieren beantragen, Tierveranstaltung-Genehmigung
	



 

	
	 Herr Dr. J. Pfeiffer

	Tierarzt

	Abteilung: Kreisveterinär, Exoten und artengeschützte Tiere, Lebensmittelüberwachung EU-zugelassene Betriebe

	
	Raum: 0/137

	
	
      Telefon
0581 82-739


 

      Kontakt aufnehmen

	

	

	
		Zuständig für:

		Lebensmittelüberwachung, Personen oder Stellen zur Abnahme von Sachkundeprüfungen bei Hundebesitzern Anerkennung, Personen oder Stellen zur Abnahme von Sachkundeprüfungen bei Hundebesitzern Mitteilung Wegfall von Anerkennungsvoraussetzungen, Sachkundenachweis zum berufs- oder gewerbsmäßig ausgeübten regelmäßigen Betäuben oder Töten von Wirbeltieren beantragen, Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung , Verbraucherschutz, Veterinärangelegenheiten
	



 

                            


                    



                	
                        Online Dienste

                        	
                                zum Formular
                            


                    


                	
                        Formulare

                        	
                                
Erklärung gem. Art. 21 Abs. 6 VO (EG) 1099/2009


  
  
  
    
  
  




Antrag auf Ausstellung eines Sachkundenachweises gem. Art. 7 Abs. 2 VO (EG) 1099/2009
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                    Verkehrsmittel

                    	
   
    Fahrplanauskunft



                





            
        

    




    
    
  











  

  
      
          
          KontaktImpressumDatenschutzBarrierefreiheit
      

  


        
        
       


        

    


	



      
        
    
    
        
        

    

    
        
            
        
        
            
        
        
            
        
        
            
        
        
            
        
        
            
        
        
            
        
        
            
        
        
            
        
        
            
        
        
            
        
        
            
        
        
            
        
        
            
        
        
            
        
        
            
        
        
            
        
        
            
        
        
            
            
        
        
            
        
        
            
        
        
            
        
        
            
        
        
            
        
        
            
        
        
            
        
        
            
        
        
            
        
        
            
        
    
    



